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• Vom 23. bis 24. März fand unter 
Vorsitz des BfDI die 103. Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzbehörden 
des Bundes und der Länder (DSK) 
statt. Interessierte finden die 
Entschließungen und Beschlüsse sowie 
einen Mitschnitt der Pressekonferenz  
online. 

• Tipp: Am Vorabend hielt der 
österreichische Datenschutzaktivist 
Max Schrems einen spannenden 
Vortrag zum Thema “Datenschutz 
skalieren - Wie alltäglichen Rechtsbruch 
bekämpfen“. Eine Aufzeichnung 
können Sie hier anschauen.

Termine

 → 03. Mai 2022 
Fachpolitischer Themenworkshop für 
Abgeordnete und ihre Mitarbeitenden

 → 22. Juni 2022 
Zweite DSK-Zwischenkonferenz unter 
Vorsitz des BfDI

 → 01. September 2022 
Basic-Workshop Datenschutz-           
grundlagen für Abgeordnete und ihre 
Mitarbeitenden
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http://www.datenschutzkonferenz-online.de
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/Veranstaltungen/20220324_Pressekonferenz-103-DSK.html
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/Veranstaltungen/20220322_Datenschutz-skalieren.html


2021 – Zwischen Pandemie und 
Digitalisierung 
BfDI übergibt Tätigkeitsbericht an den Deutschen Bundestag

Der BfDI hat heute seinen 30. Tätigkeitsbericht an die Präsidentin des Deutschen Bundestages, 
Bärbel Bas, übergeben. Er steht ab sofort auch den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 
der Öffentlichkeit als Download zur Verfügung.

Auch im Jahr 2021 hat die Pandemie 
Themen und Arbeit des BfDI geprägt. Dies 
betrifft sowohl die Weiterentwicklung der 
Corona-Warn-App, als auch neue Fragen 
im Zuge der Impfung: Wie lässt sich der 
Impf-, Genesenen- oder Teststatus 
datenschutzkonform nachweisen und 
wer darf überhaupt danach fragen? 

Das Thema Gesundheit nahm 
selbst ohne Corona viel Raum 

ein, z. B. die Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte, erstattungsfähige 
Digitale Gesundheitsanwendungen oder Modellvorhaben zur Genomsequenzierung. 
Problematisch hierbei war leider, dass der BfDI nach wie vor viele Regelungsentwürfe aus dem 
Bundesministerium für Gesundheit mit sehr kurzer Frist zur Stellungnahme erhielt. 

Gleichzeitig hat die alte Bundesregierung zum Ende der Legislaturperiode noch eine ganze Reihe 
weiterer umfangreicher Gesetze vorgelegt, beispielsweise das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 oder die 
neuen Telekommunikationsgesetze. 

Allgemein werden immer mehr Bereiche staatlichen Handelns digitalisiert. Das gilt auch für die 
Verwaltung und die Sicherheitsbehörden. Gerade hier ist als Gegengewicht umfangreiche und 
proaktive Transparenz notwendig.

Der weiterhin hohe Arbeitsaufwand des BfDI spiegelt sich auch in den Zahlen des letzten Jahres 
wider. Ihn erreichten 2021 etwa 6.800 Beschwerden und Anfragen, 10.000 Meldungen von 
Datenschutzverstößen sowie 622 Eingaben zur Informationsfreiheit.

Übergabe des Tätigkeitsberichtes

Weiterführende Infos 

Den neuen Tätigkeitsbericht und die dazugehörige Pressemitteilung 
finden Sie hier: 

Tätigkeitsbericht →    Pressemitteilung →

SEITE 2

http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/30TB_21
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/06_Taetigkeitsbericht


Künstliche Intelligenz in Strafverfolgung 
und Gefahrenabwehr
BfDI schließt Konsultationsverfahren ab

Künstliche Intelligenz (KI) hält an vielen Stellen Einzug – auch bei der Strafverfolgung und 
Gefahrenabwehr. Mit einem Konsultationsverfahren, dessen Ergebnisse nun vorliegen, möchte 
der BfDI einen Debattenbeitrag zu wichtigen Datenschutzfragen leisten. 

Auch im Bereich der Strafverfolgung und 
Gefahrenabwehr wird der Einsatz von KI 
erforscht, erprobt und praktiziert. So soll es z. B. 
möglich sein, mithilfe von KI vorherzusagen, wo 
und welche Art von Straftaten wahrscheinlich 
auftreten werden (Predictive Policing und Crime 
Hotspot Analytics). Es sind polizeiliche 
Einsatzszenarien denkbar, in denen getrennte 
Datenbestände miteinander verknüpft und 
Muster in Datenbeständen erkannt werden. Ein 
weiteres mögliches Anwendungsfeld von vielen ist 
die KI-gestützte Erkennung des emotionalen Zustandes einer Person.   

Es liegt auf der Hand, dass der Einsatz von KI eine Reihe rechtlicher, ethischer und 
gesellschaftspolitischer Fragen aufwirft. Deswegen hat der BfDI im Zeitraum 30. September 
bis 17. Dezember 2021 ein Konsultationsverfahren durchgeführt, in dem alle Interessierten zu 
grundlegenden Thesen Position beziehen konnten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass KI in einem so sensiblen Bereich eine differenzierte 
Betrachtungsweise erfordert, der eine umfassende Bedarfs- und Bestandsaufnahme mit 
der Bildung von Fallgruppen unterschiedlicher Anwendungsszenarien vorausgehen sollte. 
Der Rechtsetzungsspielraum des nationalen Gesetzgebers wäre, zudem im Hinblick auf EU-
Recht, genau abzustecken. Auch sollten aktuelle Forschungsergebnisse in die Betrachtungen 
einfließen. Insgesamt bedarf das Thema weiter einer breiten öffentlichen Debatte; die Vorgaben 
für den Einsatz von KI zu Zwecken der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr müssen weiter 
konkretisiert werden.

Lagezentrum (Symbolbild)

Weiterführende Infos 

Mehr zum Konsultationsverfahren, den Ausgangsthesen sowie alle 
eingegangenen Stellungnahmen finden Sie hier:

Link →
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https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/05_Konsultation-Bericht.html


Im Fokus der Digitalpolitik 
Einzelplan des BfDI in der parlamentarischen Beratung

Aktuell berät der Deutsche Bundestag den Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2022. Im Etat 
des BfDI sind darin höhere Ausgaben vorgesehen als im Vorjahr. Der Grund hierfür sind die neuen 
Aufgaben und das Ergebnis einer umfassenden Organisationsuntersuchung.

Mit einem Etat von insgesamt 43,2 Millionen Euro ist der Einzelplan 21 im Regierungsentwurf 
gemessen an den geplanten Gesamtausgaben des Bundes in Höhe von bis zu 457,6 Milliarden 
Euro eher klein. Datenschutzpolitisch ist er dagegen von großer Bedeutung, denn an dieser 
Stelle entscheidet der Haushaltsgesetzgeber über die Arbeits- und Zukunftsfähigkeit einer 
zentralen Digitalbehörde, die als Sachwalterin des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 
im Kontext fortschreitender Digitalisierung insbesondere gegenüber Regierung und Parlament 
wichtige Beratungsaufgaben leistet.

Ebenso von Wachstum geprägt sind die beiden anderen Kernaufgaben des BfDI: Die 
Datenschutzaufsicht auf Ebene des Bundes und die zunehmende Funktion als Schnittstelle 
im Kreis der Datenschutzaufsichtsbehörden auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene. Deshalb schreibt der geplante Etatzuwachs, der vor allem Ergebnis eines weiteren 
Stellenzuwachses von 50 Stellen ist, die Haushaltsentwicklung der Vorjahre fort.

Mit Blick auf die Entwicklung der Sicherheitsbehörden soll der BfDI personell aufschließen. 
Zudem soll er in die Lage versetzt werden, neue Aufgaben rund um die Digitalisierung 
insbesondere im Gesundheitswesen wahrzunehmen und verstärkt in europäischen und 
internationalen Gremien mitzuarbeiten.

Im Zeitraum August 2020 bis Oktober 2021 wurde beim BfDI begleitet durch eine private 
Unternehmensberatung eine umfassende Organisationsuntersuchung und 
Personalbedarfsermittlung durchgeführt, deren Ergebnisse im Etatansatz berücksichtigt wurden.

Weiterführende Infos 

Den Regierungsentwurf mit dem Einzelplan des BfDI (EP. 21) finden Sie hier:

Link →
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https://dserver.bundestag.de/btd/20/010/2001000.pdf
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Wenn der Wissenschaftliche Dienst       
mal irrt 
BfDI stellt Kontrollbefugnisse klar

Nahezu alle Verarbeitungen des beim Bundesamt für den Verfassungsschutz angesiedelten 
Nachrichtendienstlichen Informationssystems und Wissensnetzes NADIS wären von einer 
Kontrolle des BfDI ausgenommen, so meinte es jedenfalls der Wissenschaftliche Dienst des 
Deutschen Bundestages in einer Ausarbeitung aus dem Jahr 2017.

Was Öffentlichkeit und den BfDI, die 
durch eine Diskussion in den sozialen 
Medien auf die seinerzeitige Ausarbeitung 
„Extremismusdateien in Deutschland“ (WD 3 - 3000 
- 149/17) aufmerksam wurden, überraschte: Im 
Bundesverfassungsschutzgesetz steht genau das 
Gegenteil. 

Nächste Überraschung: Auch eine evident falsche 
Bewertung, die der Wissenschaftliche Dienst so 
selbst einräumt, wird im Nachhinein nicht mit 
einem klarstellenden Hinweis berichtigt. Dem 
stünden Transparenzaspekte auch im Rahmen der 
Informationsfreiheit entgegen.

Der BfDI verfasste deshalb eine Stellungnahme an den 
Ausschuss für Inneres und Heimat, damit die falschen 
Informationen nicht weiter verfangen. Denn auch mit seiner Aussage zu Transparenz und 
Informationsfreiheit irrt der Wissenschaftliche Dienst. 

Diskussion in den sozialen Medien 

Weiterführende Infos 

Das entsprechende Schreiben an den Ausschuss für Inneres und Heimat finden Sie hier:

Link →
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https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Stellungnahmen/2022/Schreiben-Innenausschuss-NADIS-WN.html
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